
Coronavirus-Hotlines
• Corona-Hotline des Landkreises 

Heilbronn: Tel. 07131/994-5012
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und 
13.30 - 16.00 Uhr sowie am Wo-
chenende von 12.00 - 15.00 Uhr

• Corona-Hotline des Landesge-
sundheitssamtes: 
Tel. 0711/904-39555 
für Bürgerinnen und Bürger
Mo. - Fr. von 9.00 bis 18.00 Uhr

Blutspendeaktion   
in Bad Rappenau
Wer die Gelegenheit nutzen möchte, 
um Blut zu spenden, ist am Dienstag, 
16.3.2021 von 14.30 bis 19.30 Uhr in der 
Mühltalhalle herzlich willkommen. 
Eine Terminreservierung ist erforderlich: 
https://terminreservierung.blutspende.
de/m/badrappenau-muehltalhalle

Altpapiersammlung  
in Grombach am 6.3.2021
Am Samstag, 6.3.2021 sammelt die Feu-
erwehr in Grombach Altpapier. Wegen 
der Corona-Situation kann die Samm-
lung nicht wie üblich durchgeführt 
werden, stattdessen stehen am Bahn-
hof (neben den Altglascontainern) von 
8.00 bis 12.00 Uhr zwei große Container 
bereit. Mehr Infos im Innenteil.

Telefonische 
Bürgersprechstunde 
mit Oberbürgermeister 
Sebastian Frei
Die nächste telefonische Sprechstunde 
mit OB Sebastian Frei fi ndet am Don-
nerstag, 4.3.2021 von 16.00 bis 17.30 
Uhr statt. Bitte melden Sie sich unter Tel. 
07264/922-124 an, Sie werden dann zur 
vereinbarten Uhrzeit zurückgerufen.

4. März 2021
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Bad Rappenau
MITTEILUNGSBLATT der Großen Kreisstadt 

und der  Gemeinde Siegelsbach

Weltgebetstag am 5.3.2021

Online oder in der Kirche feiern
Mehr Infos in diesem Mitteilungsblatt bei den kirchlichen Nachrichten 

oder unter https://weltgebetstag.de
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Mitteilungen der Gemeinde

Siegelsbach
Bürgermeisteramt Siegelsbach

Bericht aus dem Gemeinderat

Gemeinderatssitzung vom 23.2.2021
Herr Haucap begrüßte die Gemeinderäte, die anwesenden Zuschau-
er sowie die Vertreter der Presse zur Gemeinderatssitzung am 23. Fe-
bruar 2021.

Tagesordnungspunkt 1
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan 2021 sowie den Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbe-
triebs Abwasserbeseitigung
Herr Haucap stellte die Haushaltssatzung sowie den Wirtschaftsplan 
2021 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung in seinen wesentli-
chen Bestandteilen vor.
Ergebnishaushalt
Summe der ordentlichen Erträge  3,75 Mio. EUR
Summe der ordentlichen Aufwendungen  4,00 Mio. EUR
Sondererlöse  0,25 Mio. EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis  +/- 0 EUR
Die Gemeinde ist in der Lage mit ihren Erträgen die Aufwendungen 
in vollem Umfang zu decken. Für die Folgejahre wird mit einem posi-
tiven Ergebnis, auch ohne Sondererlöse, gerechnet.
Es sind für 2021 keine Steuererhöhungen vorgesehen.
Investitionen
2021 stehen umfangreiche Investitionen an. Der Neubau der Sport-
halle geht weiter voran. Auch der Außenbereich der Sporthalle soll 
neugestaltet werden. Ein Zebrastreifen und neues Bushäuschen mit 
einer barrierefreien Bushaltestelle wird in der Wagenbacher Straße 
umgesetzt. In Bezug auf Digitalisierung werden sich in der Schule 
sowie auf dem Rathaus Änderungen ergeben. Der Bedarf an Wohn-
raum ist weiterhin von Bedeutung, auch hier sind weitere Investiti-
onen vorgesehen. Die Summe der geplanten Investitionen für 2021 
beträgt ca. 2,5 Mio. EUR.
Trotz aller Vorhaben sind keine Kreditaufnahmen notwendig, die Ver-
schuldung der Gemeinde im Kernhaushalt beträgt 0 EUR.
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Im Erfolgsplan sind Erträge und Aufwendungen mit ca. 580.000 EUR 
angesetzt. Im investiven Bereich sind für den Umbau der Kläranlage 
Mühlbach weitere 150.000 EUR sowie für den Bau des Regenüber-
laufbeckens 1,35 Mio. EUR eingeplant (Fördergelder in Höhe von 1,1 
Mio. EUR wurden bereits bewilligt). Eine Kreditaufnahme in Höhe der 
ungedeckten Kosten von ca. 400.000 EUR ist vorgesehen.
Die Abwassergebühren bleiben vorerst unverändert bei 3,40 EUR je 
m³.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Haushaltssatzung und 
den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 sowie den Wirtschafts-
plan 2021 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung gemäß den Vor-
lagen.

Tagesordnungspunkt 2
Neubau Sporthalle
Beschlussfassung Ausschreibung folgender Gewerke: 
 - Bodenbelagsarbeiten
 - Einbausportgeräte
 - Fliesen- und Plattenarbeiten
 - Maler- und Lackierarbeiten
 - Tischlerarbeiten I - Prallwände
 - Tischlerarbeiten II - Innentüren
 - Tischlerarbeiten III - WC-Trennwände
 - Zimmer- und Holzbauarbeiten - Treppengeländer

Neuhäuser Architekten erläuterten die Unterlagen und stellten den 
Zeitplan für die Ausschreibungen vor. Die Vergabe der Gewerke soll 
in der nächsten Gemeinderatssitzung am 13. April 2021 erfolgen.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Ausschreibung der zuvor 
genannten Gewerke wie vorgelegt.

Tagesordnungspunkt 3
Baugebiet Hinter der alten Schule
a)  Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen zum Bebau-

ungsplanentwurf vom 18.2.2020
Herr Haucap erklärte, dass die Beteiligung der Öff entlichkeit durch 
öff entliche Auslage der Planunterlagen im Zeitraum vom 3.7.2020 
bis zum 14.8.2020 erfolgte. 
Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben. Die Beteiligung der 
Behörden wurde mit Schreiben vom 26.6.2020 durchgeführt. Es wur-
den insgesamt 9 Stellungnahmen abgegeben, auf die Herr Braun 
vom Vermessungsbüro Braun und Nagel und Herr Wagner vom Inge-
nieurbüro für Umweltplanung Wagner + Simon eingingen. Es erga-
ben sich keine wesentlichen Änderungen.
Der Gemeinderat beschloss mit zehn Stimmen dafür und einer Ge-
genstimme, die im Rahmen der Behördenbeteiligung und der Betei-
ligung der Öff entlichkeit vorgetragenen Anregungen und Bedenken, 
wie in der vorgelegten Abwägungstabelle des Ing.-Büros Braun & Na-
gel vom 28.1.2021 aufgeführt zu behandeln.
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB i.V.m. § 4 GemO
Nachdem in der Sitzung vom 18.2.2020 dem Entwurf des Bebau-
ungsplans „Hinter der Alten Schule“ zugestimmt wurde, stellten Herr 
Braun und Herr Wagner im Rahmen der Sitzung die Änderungen und 
Anpassungen sowie die zu treff enden Ausgleichsmaßnahmen und 
der Ankauf von Ökopunkten dar. 
Die Ökopunkte werden durch Waldrefugium und Zukäufe generiert.
Der Gemeinderat nahm vom Bebauungsplans „Hinter der Alten 
Schule“ inkl. Anlagen und den Regelungen in Bezug auf die Aus-
gleichsmaßnahmen vom 28.1.2021 Kenntnis.
Der Gemeinderat beschloss mit zehn Stimmen dafür und einer Ge-
genstimme den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
nach § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 GemO jeweils als Satzung.
Bitte beachten Sie hierzu auch die gesonderte öff entliche Bekannt-
machung im Mitteilungsblatt.
c)  Beratung und Beschlussfassung über die Ausgestaltung des 

Fußweges bei der katholischen Kirche
Das Ingenieurbüro Willaredt, beauftragt mit der Planung der Er-
schließungsarbeiten, hat zwei mögliche Varianten für einen Ausbau 
des Fußweges entlang des Grundstücks der kath. Kirche erarbeitet. 
Es handelt sich hierbei um eine Treppenanlage (Kosten ca. 100.000 
EUR) und eine barrierefreie Rampe (Kosten ca. 211.000 EUR).
Der Gemeinderat beschloss mit zehn Stimmen dafür und einer Ge-
genstimme die barrierefreie Ausführung des Fußweges, mit der Er-
gänzung, dass die tatsächliche Ausgestaltung in einer späteren Sit-
zung festgelegt wird.
d)  Sachstandsinformation zum weiteren Vorgehen
Herr Dr. Dopfer vom Erschließungsträger ESB Kommunal Projekt AG 
stellte das Vorgehen zur Ausführungen zum Umlegungsverfahrung 
und zu den Erschließungsarbeiten kurz dar. 
Er erklärte des Weiteren, dass die vorlaufenden Denkmaluntersu-
chungen mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen wurden und 
keine weiteren Maßnahmen nötig sind.
Beginn Erschließungsarbeiten: Sommer 2021
Freigabe Baugebiet für private Bauherren: Sommer 2022
Tagesordnungspunkt 4
Bebauungsplan Mührigweg Nord 1. Änderung
a) Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Stel-

lungnahmen und Bedenken zum Bebauungsplanvorentwurf 
„Mührigweg Nord 1. Änderung“ vom 12.1.2021

b) Vorstellung Bebauungsplanentwurf vom 12.1.2021
c) Entwurfsbeschluss Bebauungsplan „Mührigweg Nord 1. Ände-

rung“ vom 12.1.2021 und Auslegungsbeschluss/Behördenbetei-
ligung

Der Tagesordnungspunkt wurde auf Antrag aus der Mitte des Ge-
meinderats vertagt. 
Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt form- und inhaltsgleich 
in der nächsten Sitzung des Gemeinderates (16. März 2021).
Bekanntgaben
Nicht öffentliche Beschlüsse
Keine
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Folgender Beschluss wurde im schriftlichen Umlaufverfahren 
vom 14.1.2020 gefasst: 
Annahme der Spende von Herrn Karl Christian Mann
Feuerwehr - Unterstand von Geräten  1.886,16 €
Der Gemeinderat beschloss die Annahme oben stehender Spende 
und beauftragte die Verwaltung, diese der Rechtsaufsichtsbehörde 
anzuzeigen.
gez. Tobias Haucap, Bürgermeister

Baugesuche: Abgabe von Bauunterlagen

Bauunterlagen können im Rathaus abgegeben werden. Ihr Anliegen 
wird zeitnah bearbeitet.
Die Gemeindeverwaltung

Information zur Landtagswahl am 14.3.2021

Zustellung der Wahlbenachrichtigungen 
Mittlerweile sind allen Wahlberechtigten die Wahlbenachrichti-
gungsschreiben zugestellt. Sollten Sie bisher kein Wahlbenachrich-
tigungsschreiben erhalten haben, melden Sie sich bitte umgehend 
beim Bürgerbüro Siegelsbach, Tel. 07264/91500, damit Ihre Wahlbe-
rechtigung rechtzeitig vor der Wahl geklärt werden kann.
Beantragung der Briefwahl
Die Briefwahlunterlagen können bequem online auf der Homepage 
der Gemeinde Siegelsbach bis Donnerstag, 11.3.2021, 12.00 Uhr be-
antragt werden. Beim Aufruf des Links erhalten Sie ein Erfassungsfor-
mular. Gerne können Sie aber auch das ausgefüllte Wahlbenachrich-
tigungsschreiben in den Briefkasten im Bürgerzentrum einwerfen.
In beiden Fällen werden Ihnen der Wahlschein und die Briefwahlun-
terlagen anschließend mit der Post zugestellt.

Hygienemaßnahmen bei der Landtagswahl

Wähler und Wahlhelfer müssen bei der Landtagswahl am 14. 
März 2021 im Wahllokal eine medizinische oder eine FFP2-Mas-
ke tragen. Die aktuelle Corona-Verordnung regelt den Infekti-
onsschutz rund um die Wahlen, siehe § 10a
Hygienemaßnahmen gelten auch bei der Wahl
Für Wählerinnen und Wähler gilt im Wahllokal, wie bereits von der 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder dem Einkauf im Super-
markt gewohnt, die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske 
oder einer FFP2-Maske. Ausnahmen sind lediglich aufgrund ärzt-
licher Bescheinigung oder eines sonstigen zwingenden Grundes 
möglich. Wer keine Maske trägt und auf den zugleich keine Aus-
nahme zutrifft, kann nicht im Wahllokal wählen. Außerdem gilt es, 
im Wahllokal Abstand zu halten und die Desinfektionsmöglichkeiten 
zu nutzen. Personen, die Symptome einer COVID-19-Infektion wie 
Fieber, trockenen Husten oder eine Störung des Geschmacks- oder 
Geruchssinns aufweisen oder in den letzten zehn Tagen vor der Wahl 
Kontakt zu einer infizierten Person hatten, dürfen nicht im Wahllokal 
wählen. Für diese kurzfristig erkrankten oder abgesonderten Perso-
nen besteht dann bis 15.00 Uhr am Wahltag die Möglichkeit, Brief-
wahl zu beantragen.
Personen, die die Wahlhandlung oder die Auszählung aufgrund des 
Öffentlichkeitsgrundsatzes verfolgen wollen, müssen ebenfalls eine 
medizinische Maske oder eine FFP2-Maske tragen, wenn nicht eine 
der genannten Ausnahmen greift. Personen, die nach diesen Aus-
nahmen von der Maskenpflicht befreit sind, dürfen sich dann maxi-
mal für 15 Minuten im Wahlgebäude aufhalten. Zudem müssen alle 
Personen, die aufgrund des Öffentlichkeitsgrundsatzes im Wahlge-
bäude anwesend sind, ihre Daten zur Kontaktnachverfolgung ange-
ben.
Personen, die nicht vor Ort im Wahllokal wählen möchten oder kön-
nen, können Briefwahl beantragen. 
Quelle: Auszug aus https://www.baden-wuerttemberg.de/de/
service/presse/pressemitteilung/pid/
corona-regelungen-fuer-die-landtagswahl/
Briefwahlunterlagen können bis Freitag, 12.3.2021, 18.00 Uhr im Bür-
germeisteramt, Bürgerbüro, Wagenbacher Str. 4a, 74936 Siegelsbach 
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) bean-
tragt werden. Vorzugsweise bitten wir darum, die Briefwahlunterla-
gen online auf der Homepage der Gemeinde Siegelsbach bis Don-
nerstag, 11.3.2021, 12.00 Uhr zu beantragen. Beim Aufruf des Links 
erhalten Sie ein Erfassungsformular. Gerne können Sie aber auch das 
ausgefüllte Wahlbenachrichtigungsschreiben in den Briefkasten im 
Bürgerzentrum einwerfen. Die Briefwahlunterlagen werden Ihnen 
anschließend zugestellt.

Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder aufgrund der 
Anordnung einer Absonderung nach dem Infektionsschutzgesetz 
der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten 
aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr gestellt werden. Versichert ein Wahlberechtigter glaub-
haft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl (13.3.2021), 12.00 Uhr ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. Für diesen Fall ist samstags eine Rufbe-
reitschaft bis 12.00 Uhr (Tel. 07264/9150-0) eingerichtet.
Corona-Schutzmaßnahmen im Wahllokal 
Im Wahllokal gelten aufgrund der Corona-Pandemie einige Maßnah-
men zum Schutz der Wählerinnen und Wähler und der Wahlhelferin-
nen und Wahlhelfer:
Bitte planen Sie genügend Zeit für die Stimmabgabe in Ihrem Wahl-
lokal ein. Durch die Hygienebestimmungen kann es zu Wartezeiten 
kommen.
Im und vor dem Wahllokal gilt die Maskenpflicht: Sie müssen eine 
FFP2-Maske oder medizinische Maske tragen.
Der Zutritt zum Wahllokal erfolgt über ein „Einbahnstraßensys-
tem“. Eingang und Ausgang werden durch entsprechende Beschil-
derung kenntlich gemacht. Sollte es zu einer Schlangenbildung vor 
oder im Wahlraum kommen, halten Sie bitte einen Abstand von 1,50 
m ein.
Im Wahllokal steht Handdesinfektionsmittel am Eingang und Aus-
gang zur Verfügung. Bitte nutzen Sie dies beim Betreten des Wahl-
lokals.
Oberflächen, etwa von Türgriffen, Wahlkabinen und Stiften, werden 
regelmäßig durch die Wahlhelferinnen und -helfer gereinigt.
Gerne können Sie Ihren eigenen, nicht radierfähigen Stift für die 
Stimmabgabe verwenden. Bitte verwenden Sie möglichst einen gut 
lesbaren Stift mit blauer oder schwarzer Schreibfarbe. Natürlich ste-
hen auch vor Ort Kugelschreiber zur Verfügung, die desinfiziert an 
die Wähler/innen ausgegeben werden.
Die Wahlräume werden nach den örtlichen Gegebenheiten regelmä-
ßig ausreichend belüftet.
Bitte folgen Sie unbedingt den Anweisungen Ihres Wahlvorstandes 
zur Einhaltung der im Wahllokal erforderlichen Hygienemaßnahmen 
und beachten Sie die Abstands- und Hygieneregeln.
Ihre Gemeindeverwaltung Siegelsbach

Bürgersprechstunde - telefonisch

Liebe Siegelsbacherinnen und Siegelsbacher,
Ihre Meinung ist mir und mei-
nem Team sehr wichtig. Um den 
regelmäßigen Austausch zwi-
schen dem Rathaus und Ihnen 
sicherzustellen, biete ich daher 
an jedem ersten Donnerstag im Monat ab 16.30 Uhr eine Bürger-
sprechstunde an. Aufgrund der aktuellen Situation wegen des Coro-
navirus ist die Bürgersprechstunde leider nur telefonisch möglich. Sie 
haben hier die Möglichkeit, Ihre Themen, Fragen oder Anregungen 
mit mir zu besprechen. Um die Sprechstunde zeitlich koordinieren zu 
können, vereinbaren Sie bitte kurz telefonisch mit Frau Cosgun unter 
der Nummer 07264/9150-33 einen Termin, ich rufe Sie an.
Die nächsten Termine sind
4. März 2021
1. April 2021
6. Mai 2021
3. Juni 2021 ist ein Feiertag, daher 10. Juni 2021
gez. Tobias Haucap, Bürgermeister

REDAKTIONELLE BEITRÄGE 
für Siegelsbach müssen montags bis 12.00 Uhr 
über das online-System

www.artikelstar.net 
erfasst werden. 
Bei Fragen zum redaktionellen Teil wenden Sie sich bitte an die Stadt 
Bad Rappenau, Kirchplatz 4, 74906 Bad Rappenau, Tel. 07264/922-122, 
Fax 07264/922-171, E-Mail: mitteilungsblatt@badrappenau.de
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Kinder- und Jugendsprechstunde - telefonisch

Du wohnst in Siegelsbach und gehst hier in den 
Kindergarten, auf den Spielplatz, bist Mitglied in 
einem Verein, benutzt hier Fahrradwege und Bus-
se? Dir fallen dabei bestimmt viele Dinge auf. Uns 
ist es wichtig, dass du dich hier wohlfühlst. Des-
halb sag uns, was dir hier gefällt oder was wir ver-
bessern können. Immer am ersten Donnerstag des Monats zwischen 
15.00 und 16.30 Uhr. Aufgrund der aktuellen Situation wegen des Co-
ronavirus ist ein Termin nicht möglich. Du kannst aber gerne mit uns 
telefonieren. Vereinbare eine Uhrzeit (Tel. 07264/9150-33) und Frau 
Cosgun oder Herr Haucap rufen dich zurück.
Die nächsten Termine sind
4. März 2021
1. April 2021
6. Mai 2021
3. Juni 2021 ist ein Feiertag, daher 10. Juni 2021

Keine Gemarkungsputzaktion in diesem Jahr

Aufgrund der immer noch anhaltenden Pandemie wird vorsorglich 
auch in diesem Jahr keine Gemarkungsputzaktion durchgeführt. 
Wir hoffen, dass der Gemarkungsputz im nächsten Frühjahr wieder 
stattfindet und man sich nach getaner Arbeit auf einen kleinen Im-
biss am Bauhof zusammenfinden kann. Bis dahin appellieren wir an 
alle Mitbürger, unser Dorf sauber zu halten. Abfälle gehören nicht 
in die freie Natur, auch keine Kaugummi- oder Zigarettenreste. Und 
wenn Sie draußen spazieren gehen und an herumliegenden Abfall 
vorbeikommen, freut sich die Umwelt, wenn Sie den Müll kurzerhand 
aufheben und in den nächsten öffentlichen Mülleimer werfen. Die 
Gemeindeverwaltung dankt es Ihnen und die Umwelt sowieso.

Fundsache

Ein Schlüssel mit Anhänger wurde aufgefunden. Nähere Auskunft er-
teilt das Bürgerbüro Siegelsbach, Tel. 07264/9150-0.

Ehe- und Altersjubilare

Altersjubilare
7.3.1951 Silwa, Hubert  70 Jahre

Siegelsbacher Vereine 
und Einrichtungen

LandFrauenverein Siegelsbach

Weinsensorik-Seminar - online
Die LandFrauen Siegelsbach laden an Gründonnerstag, 1. April 2021 
ab 19.00 Uhr zu einem Online-Seminar ein. Unser Referent und Jung-
winzer Christoph Haberkern aus Erlenbach wird uns anhand eines 
bestellbaren Weinpakets in die Kunst der Weinverkostung einführen. 
Auch der Laie soll endlich verstehen, warum ein Winzer vom „blumi-
gen“ Geschmack spricht oder auch was unterschiedliche Ausbauar-
ten mit dem Geschmack und der Süße des Weins anstellen können.

Foto: privat

Das Seminar wird online stattfinden, da aktuell keine Treffen erlaubt 
sind. Jeder Teilnehmer wird sein Weinpaket kurz vor der Veranstal-
tung an einer zentralen Stelle in Siegelsbach abholen können. Wir 
hoffen auf Lockerungen der derzeit geltenden Kontaktbeschränkun-
gen, sodass niemand alleine mitmachen muss.
Folgende Weine erwarten uns:
20er Müller-Thurgau Alte Rebe trocken 
19er Weißburgunder feinherb
19er Riesling Kabinett
20er Rosé trocken
19er Muskat-Trollinger Rosé
Engelchen Weincocktail
Anmeldung per Mail an: landfrauen.siegelsbach@web.de oder auch 
über das LandFrauenhandy 01590/7064867 mit Angabe einer Mail-
adresse.
Kosten für die 6 Flaschen Wein und das Seminar: 45 Euro für Mitglie-
der, 50 Euro für Nichtmitglieder.
Mit der Anmeldebestätigung erhält man die näheren Infos wie Zah-
lungsmodalitäten und Ablauf per Mail.

Sprechzeiten
Bürgerbüro
Gemeinde Siegelsbach

Gemeinde Siegelsbach Tel. (07264) 9150-0
Wagenbacher Str. 4a Fax (07264) 9150-40
74936 Siegelsbach gemeinde@siegelsbach.de
 www.siegelsbach.de

Öffnungszeiten
Montag 8.30 - 12.30 Uhr
Dienstag 8.30 - 12.30 Uhr
Mittwoch 7.00 - 12.30 Uhr
Donnerstag 8.30 - 12.30 Uhr
 und 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.30 - 12.30 Uhr

Bei Notruf angeben:
• Wo geschah es? 
• Was geschah? 
• Wie viele Verletzte?
• Welche Art der Verletzung?
• Warten auf Rückfragen!


